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Beschlusstext: 

 

1. Aufstellungsbeschluss  

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 518 

„Wohnquartier Frankfurter Allee“ gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 13 a 

BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung. 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung 

gem. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 

 

Zum Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan Nr. 518 

„Wohnquartier Frankfurter Allee“ gehören die folgenden Flurstücke: 

Gemarkung Finow, Flur 18, Flurstücke 226, 978 tw.. 

Das Plangebiet hat eine Größe von 0,48 ha. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll für die Fläche der ehemaligen 

Wohngebietsgaststätte an der Frankfurter Allee eine geordnete städtebauliche Entwicklung 

abgesichert werden. 

Ziel ist die Neuerrichtung einer mehrgeschossigen Wohnbebauung. 

 

Der Übersichtsplan zum beabsichtigten Geltungsbereich (unmaßstäblich) ist Bestandteil des 

Aufstellungsbeschlusses (Anlage). 
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2. Verzicht auf Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 

Von der Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB wird gem. § 13a 

Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen. 

 

3. Auftrag zur ortsüblichen Bekanntmachung 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes 

ortsüblich bekannt zu machen und mitzuteilen, wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen 

Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann und 

dass sich die Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist zur Planung äußern kann. 

Dabei ist gemäß § 13a Abs. 3 BauGB bekannt zu machen, dass der Bebauungsplan im 

beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt werden soll. 

 
 

Eberswalde, den 14.12.2022 

 

 

 

 

Götz Herrmann  Martin Hoeck 

Bürgermeister Siegel Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung   

 

 

 


